BERICHT ÜBER DAS SEMINAR
LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG (Allgemeines, Health Claims, „Botanicals“) - 

was ist neu ? Was ist wichtig zu wissen ?

Am 4. Oktober 2013 fand das von der Arbeitsgruppe Lebensmittelchemie, Kosmetik und Gebrauchsgegenstände der Gesellschaft Österreichischer Chemiker (GÖCh) und der Firma Em. O. Univ. Prof. Dr. Werner Pfannhauser KG veranstaltete Seminar in den Seminarräumen des Modul in Wien 19., statt.

Im Mittelpunkt stand die Information über den aktuelle Stand sowie Entwicklungstendenzen in der EU betreffend Kennzeichnung von Lebensmitteln.

Herausgegriffen wurden die Health Claims - Verordnung (EU) 432/2012 und die offene Sache „Botanicals“ sowie deren Beurteilung in der Praxis der Lebensmittelkontrolle.

53 Teilnehmer füllten den Saal.

Zu Beginn erhielten sie, wie in unserer Arbeitsgruppe üblich, Kurzfassungen der Vorträge in einem Tagungsband. Dieser Tagungsband kann auch noch nachträglich gegen Kostenersatz bei Fa. Pfannhauser (office@pfannhauser.at) angefordert werden.
Am Ende des Seminars wurden Teilnahmeurkunden ausgeteilt.

Eröffnet wurde das Seminar vom Vorsitzenden der GÖCh - AG Lebensmittelchemie, Kosmetik und Gebrauchsgegenstände Univ. Prof. Dr. Friedrich Bauer, der die Bedeutung dieser Seminare für die fachliche Weiterbildung und Diskussion unterstrich.

Dann begann die Vortragsreihe.
„Botanicals im Spannungsfeld von Ernährung- Wissenschaft und Recht“ 

war das Thema von Dr. Jürgen Reimann, 
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Abgrenzung Arzneimittel /Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Lebensmittel und Fachapotheker für pharmazeutische Analytik und Arzneimittelinformation, sowie Lehrbeauftragter an den Universitäten München und Regensburg.

In flotter und praxisnaher Form stellte er die gegenwärtige Lage und die Probleme dar.

Unterlegt mit Adressangaben im Internetz beleuchtete er zuerst die geschichtliche Entwicklung der „Botanicals“ (Pflanzen oder deren Extrakte), die Regelungen in der EU und die rechtlichen Bedingungen im Bereich Nahrungsergänzungsmittel und Abgrenzungsfragen bei Lebensmittel, Arzneimittel und Neuartigen Lebensmitteln.
Der Umgang mit gesundheitsbezogenen Angaben („Health Claims“) und die Unterschiede in den Regelungen in verschiedenen EU – Ländern wurde dargestellt und kritisch kommentiert.

Schließlich wurde Einblick in die wissenschaftlichen Arbeiten und Aktivitäten von europäischen Verbänden gegeben.

Mag. Markus Zsivkovits

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien,
widmete sich mit vielen Beispielen aus der Praxis dem Thema

„Was darf und was muss draufstehen?
Kommunikation über Lebensmittel - Möglichkeiten und Fallstricke aus der Praxis“.
Als  AGES - Gutachter und damit Beurteiler der Verkehrsfähigkeit von Lebensmitteln erläuterte er zu Beginn die Grundlagen des Lebensmittelrechtes sowie die zahlreichen Kennzeichnungsbestimmungen.

Er unterstrich die Verantwortung des Unternehmers für eine korrekte Handhabung und kam sodann auf die neue Informationsvermittlungs-VO über die angestrebte Information der Verbraucher über Lebensmittel ((EU) Nr. 1169/2011) und deren Ziele zu sprechen.

Es folgten Beispiele für unzulässige Irreführungen, verbotene krankheitsbezogene Angaben auch in der Werbung, die den gleichen gesetzlichen Regelungen unterliegt wie für die Verpackung.
Zum Schluß ging der Vortragende auf die Nahrungsergänzungsmittel und Beispiele für unzulässige Angaben ein.

Eine rege Debatte zeigte das große Interesse der Seminarteilnehmer.

Nach der Kaffeepause sprach

Friedrich Reuss

Dipl.Chem, Assessor d. L

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Sportlerernährung und allgemeine diätetische Lebensmittel

Egloffstein, BR Deutschland

zum Thema
„Wie geht man praktisch mit den Health Claims um ?“

Anhand seiner reichen Erfahrung ging er auf die Praxis bei der Health Claims Verordnung ein, die er als Einschränkung des Informationsflusses hin zum Verbraucher qualifizierte.
Auch habe sich die Claims-Prüfung in der Praxis nicht bewährt, vielmehr gibt es Anhaltspunkte dafür, daß Lobbyisten aus dem Pharmabereich hier Einflußnahme versuchen.
Dennoch müssen die getroffenen Regelungen beachtet werden.
Es dürfen begründet auch weiterhin pflanzliche Stoffe verwendet werden für die es in der EFSA keine positive Bewertung gegeben hat.
Nach der kulinarisch interessanten Mittagspause im Restaurant des Modul stand das Thema

„Wie bewertet ein Gutachter „Botanicals“ (Pflanzliche Lebensmittelbestandteile) im Verkehrsfähigkeitszeugnis ?“ auf der Tagesordnung.
O.Univ. Prof. Dr. Werner Pfannhauser,  Lebensmittelgutachter und Eigentümer der Em. O.Univ. Prof. Dr. Werner Pfannhauser KG, Graz und Wien, zeigte beispielhaft die Vorgangsweise eines Lebensmittelgutachters in diesem offenen und kontroversiellen Bereich der Begutachtung von Lebensmitteln.

Der gleiche Vortragende sprach anschließend über ein Thema, das bei verschiedenen Gerichten in Österreich und der BR Deutschland anhängig ist.

„Eine Abgrenzungsfrage am Fall Melatonin wissenschaftlich erörtert“ war die Überschrift. Der Vortragende „plauderte aus dem Nähkästchen“ und führte Argumentationen diverser Gerichte vor Augen.

Wesentlich war der Nachweis der Lebensmitteleigenschaft von Melatonin, das durchaus in Mengen von 3 – 5 mg/Tag mit einem Steinpilzgericht aufgenommen werden kann. Womit die Behauptung Melatonin könne nicht mit der normalen Ernährung in diesen Mengen verzehrt werden durchkreuzt ist.
Folgerichtig daran anschließend berichtete

RA Mag. Diether Pfannhauser

Partner Birnbaum, Toperczer, Pfannhauser, Rechtsanwälte, Wien, über
„Rechtliche Probleme und Fallstricke in einer Abgrenzungsfrage : Melatonin“.
Er ergänzte damit diese Thematik aus der Sicht des Rechtsanwaltes, der in einige Fälle selbst involviert ist.
Eingehend befaßte er sich mit der Abgrenzungsfrage Lebensmittel / Arzneimittel aus rechtlicher Sicht. Zuerst erläuterte er die Grundlagen, dann ging er auf den Fall Melatonin ein.
Dieses Beispiel zeigte den Zuhörern die Komplexität des Themas aber auch die Art und Weise wie man damit fertig wird.

Das Seminar war gut besucht und die zahlreichen Anfragen aus der Zuhörerschaft zeigten, daß viele mit der Praxis einer korrekten Erstellung von Etiketten zu tun haben.

Die Seminarreihe der GÖCh- AG Lebensmittelchemie, Kosmetik und Gebrauchsgegenstände wird weiter fortgesetzt.

Der 85-seitige Tagungsband kann gegen Kostenersatz bei Fa. Pfannhauser (office@pfannhauser.at) angefordert werden.

Werner Pfannhauser
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